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In Deutschland ist es verboten, aus menschlichen Embryonen Stammzellen (ES-Zellen) zu gewinnen. Doch nun soll bei einem Projekt der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, damit gearbeitet werden - mit Zellen, die aus den USA importiert werden. Davon erfuhr ich Ende Mai

durch ein Rundfunk-Interview des stellvertretenden DFG-Präsidenten Rüdiger Wolfrum. 

Meine parlamentarische Anfrage bei der Bundesregierung ergab, daß die Zellen

von getöteten "überzähligen" menschlichen Embryonen stammen, die ihren

Müttern nicht übertragen wurden. Dies ist bei uns durch das

Embryonenschutzgesetz verboten. Zu fragen ist aber, ob sich der Import, wenn er auch nicht ausdrücklich verboten ist, mit dem Sinn des Embryonenschutzgesetz vereinbaren läßt (siehe RM Nr. 24, Seite 34).

Am 16. Juni erschien im Deutschen Ärzteblatt ein langer Aufsatz des Bonner Mediziners Oliver Brüstle, eines Pioniers der Stammzellforschung. Darin schreibt er, dass "derzeit überprft wird", ob in Deutschland die Verwendung von aus den USA importierten menschlichen ES-Zellen möglich wäre.

„Bereits in naher Zukunft“, so Brüstle weiter, „könnten die Methoden der Kernübertragung und Reprogrammierung neue Fragen von möglicher etischer Brisanz aufwerfen. Auf der anderen Seite sollte die Sorge nicht außer acht bleiben, daß ein wichtiges biomedizinisches Entwicklungsfeld bundesdeutschen Arbeitsgruppen im Vergleich zu ihrer internationalen Konkurrenz verschlossen bleibt.“

Die „Kernübertragung“ ist das Klonen nach dem Dolly-Verfahren, und in Verbindung mit ES-Zellen geht es um das therapeutische Klonen, also die gezielte Erzeugung eines genetisch identischen Embryos, um aus ihm Zellen für die Therapie des Patienten zu gewinnen.

Bislang versprechen die Forscher, möglicherweise einmal mit Hilfe embryonaler Stammzellen Leben retten zu können. Bisher haben die Studien Leben gekostet - das der dafür getöteten menschlichen Embryonen. Und schon heute wird die Zulässigkeit des therapeutischen Klonens gefordert. Erinnern wir uns noch, mit welcher Entschiedenheit wir 1997, aufgerüttelt durch Dolly, jedes Klonen abgelehnt haben?

Hat das Gesetz beim Tellimport eine Lücke, muss sie geschlossen werden. Keinesfalls darf der Import aus Steuermitteln finanziert werden. Die „breite öffentliche Debatte“, die auch Brüstle fordert, muss es geben. Die Enquete-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin" des Bundestages hat diese Fragen aufgegriffen. Ihr sollte die DFG nicht durch Schaffen von Fakten vorgreifen.
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